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Beschluss des Rates vom 02.03.2017 zur Stellungnahme des Landesbetriebes 

Straßenbau Nordrhein-Westfalen vom 20.01.2017 bezüglich der 5. Änderung des 

Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld 

  

Anlage VI zur SV IX/498 

 

Der Hinweis, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen, sofern das im 

Bebauungsplan eingetragene Sichtfeld von jeder sichtbehindernden Bebauung, Bepflanzung 

oder anderweitigen Nutzung freigehalten wird, wird zur Kenntnis genommen. Das Sichtdreieck 

wurde gerade zu dem Zweck in den Bebauungsplan eingetragen, eine entsprechend freie 

Sicht für den Zufahrtsbereich unter Einhaltung der o.g. Regelung zu gewährleisten.  

Der Hinweis, dass Arbeiten zur Anlage der Zufahrt im Bereich der Landesstraße nach Weisung 

der Straßenmeisterei Legden zu erfolgen haben, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 




